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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings auf einem
Rohr

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren (101) und eine Vorrichtung (3) zur Überprü-
fung der Vormontage eines Schneidrings (1) auf einem Rohr
(2). Das Verfahren (101) dient zur Überprüfung der Vormon-
tage eines Schneidrings (1) auf einem Rohr (2) mit einer
Vorrichtung (3) mit mindestens einer optischen Erfassungs-
einrichtung (4) zum Erfassen (102) von Bilddaten in einem
Erfassungsbereich (5), aufweisend mindestens die nachfol-
genden Verfahrensschritte:
- Erfassen (102) von mindestens ersten Bilddaten mindes-
tens eines zumindest teilweise in den Erfassungsbereich
(4) eingebrachten Rohres (2) mit vormontiertem Schneidring
(1),
- Auswerten (103) zumindest eines Teils der ersten Bilddaten
in Bezug auf eine Lage des Schneidrings (1) zum Rohr (2)
und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres (2) und/
oder geometrische Eigenschaften des Schneidrings (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überprüfung, insbesondere zur optischen Überprüfung, der
Vormontage eines Schneidrings sowie eine Vorrichtung zur Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings.

[0002] Eine Schneidringverschraubung weist im Allgemeinen einen Anschlussstutzen, eine auf den An-
schlussstutzen aufschraubbare Überwurfmutter sowie einen zwischen Anschlussstutzen und Überwurfmutter
angeordneten Schneidring auf. Vor der abschließenden Montage einer Schneidringverschraubung wird der
Schneidring zunächst auf dem Rohr, insbesondere an einer definierten Position in dessen Endbereich, vor-
montiert. Während der Vormontage dringt zumindest eine Schneidfläche des Schneidrings zumindest teilweise
in die Oberfläche des Rohres ein.

[0003] Die Qualität der Schneidringverschraubung kann in erheblichem Maße durch die Vormontage be-
einflusst werden. Wesentliche qualitätsbestimmende Faktoren sind der Schneidweg in axialer Richtung, die
Schneidtiefe in radialer Richtung, der Abstand zwischen Schneidringoberkante und Stirnseite sowie die Aus-
richtung des Rohres innerhalb des Montagestutzens.

[0004] Zur Sicherung der Qualität der Schneidringverschraubung wird der auf dem Rohr vormontierte Schneid-
ring nach der Vormontage üblicherweise visuell durch das Montagepersonal überprüft sowie stichprobenartig
die Lage des Schneidrings in Bezug auf das Rohr überprüft, beispielsweise mit einer mechanischen Prüflehre.

[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren und Vorrichtungen weisen allerdings den Nachteil
auf, dass keine vollständige Überprüfung jeglicher vormontierter Schneidringe möglich ist und zudem keine
gleichbleibende Prozessqualität sichergestellt werden kann.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings auf einem Rohr anzugeben, mit denen eine gleichbleibende
Prozessqualität gewährleistet und eine vollständige Überprüfung aller Vormontagen ermöglicht werden kann.

[0007] Die vorgenannte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 15 gelöst. Das Verfahren zur
Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings auf einem Rohr wird insbesondere mit einer Vorrichtung mit
mindestens einer optischen Erfassungseinrichtung zum Erfassen von Bilddaten in einem Erfassungsbereich
durchgeführt. Das Verfahren weist dabei mindestens die nachfolgenden Verfahrensschritte auf:

- Erfassen von mindestens ersten Bilddaten mindestens eines zumindest teilweise in den Erfassungsbe-
reich eingebrachten Rohres mit vormontiertem Schneidring,

- Auswerten mindestens eines Teils der ersten Bilddaten in Bezug auf eine Lage des Schneidrings
zum Rohr und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres und/oder geometrische Eigenschaften des
Schneidrings.

[0008] Zunächst erfolgt grundsätzlich eine, hinreichend aus dem Stand der Technik bekannte, Vormontage
eines Schneidrings auf einem Rohr, insbesondere in dessen Endbereich. Nach der Vormontage wird das Rohr
mit dem Schneidring zumindest teilweise in den Erfassungsbereich der Vorrichtung gebracht, so dass erste
Bilddaten, beispielsweise zu einem ersten Auslösezeitpunkt, erfasst werden können.

[0009] Die erfassten ersten Bilddaten werden zumindest teilweise von der Vorrichtung ausgewertet, insbe-
sondere um daraus die Lage des Schneidrings in Bezug auf das Rohr und/oder geometrische Eigenschaften
des Rohres und/oder geometrische Eigenschaften des Schneidrings zu bestimmen.

[0010] Zum Auswerten der ersten Bilddaten umfasst die Vorrichtung insbesondere eine Datenverarbeitungs-
einrichtung, mit der die Auswerteschritte an den Bilddaten vollzogen werden können. Insbesondere umfasst
die Datenverarbeitungseinrichtung auch Mittel zum temporären und/oder dauerhaften Speichern von Bilddaten
und/oder eine Datenbank mit Referenzdaten, die für einen Vergleich mit tatsächlich gemessenen und/oder
berechneten Werten herangezogen werden können.

[0011] Vorzugsweise weist die optische Erfassungseinrichtung eine digitale Kamera auf, insbesondere mit
mindestens 5 Megapixeln, bevorzugt mit einer Pixelgenauigkeit von 4,8 µm, so dass die von der Erfassungs-
einrichtung detektierten elektromagnetischen Strahlen in Bilddaten umgewandelt werden können.
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[0012] Anhand der Auswertung der ersten Bilddaten kann auf die Qualität der Vormontage, also auf die Qua-
lität der Verbindung zwischen dem Schneidring und dem Rohr geschlossen werden, insbesondere indem die
Lage des Schneidrings zum Rohr ermittelt wird und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres, insbeson-
dere geometrische Veränderungen des Rohres, und/oder geometrische Eigenschaften des Schneidrings, ins-
besondere geometrische Veränderungen des Schneidrings, erfasst und ausgewertet werden. Anhand vorgeb-
barer Toleranzbereiche kann eine Beurteilung der Vormontage erfolgen, beispielsweise eine Vormontage als
„gut“ oder „Ausschuss“ bewertet werden

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren weist den Vorteil auf, dass es schnell durchgeführt werden kann,
so dass sämtliche vormontierte Schneidringe bzw. Rohre überprüft werden können. Zudem gewährleistet es
durch die Auswertung von Bilddaten eine objektiv bestimmbare Prozessqualität.

[0014] Insbesondere um die Qualität der erfassten Bilddaten zu steigern, ist gemäß einer ersten Ausgestal-
tung des Verfahrens vorgesehen, dass die Vorrichtung eine Beleuchtungseinrichtung aufweist, insbesondere
eine telezentrische Beleuchtungseinrichtung, und dass zumindest während des Erfassens der ersten Bilddaten
eine zumindest teilweise Beleuchtung des Rohres und/oder des Schneidrings mit der Beleuchtungseinrichtung
erfolgt. Vorzugsweise ist die Beleuchtungseinrichtung derart angeordnet, dass die Beleuchtungseinrichtung
auf die Erfassungseinrichtung ausgerichtet ist, so dass der Erfassungsbereich zwischen der Beleuchtungs-
einrichtung und der Erfassungseinrichtung angeordnet ist. Mit einer derartigen Anordnung der Beleuchtungs-
einrichtung können besonders bevorzugt die Konturen des eingebrachten Rohres und/oder des Schneidrings
erfasst werden.

[0015] Als besonders vorteilhaft hat sich eine telezentrische Beleuchtungseinrichtung herausgestellt, da die
telezentrische Beleuchtungseinrichtung nur paralleles Licht - also Licht mit einem Neigungswinkel von 0° gegen
die optische Achse - zur Verfügung stellt. Die telezentrische Beleuchtungseinrichtung weist folglich den Vorteil
auf, dass sie ein homogenes Leuchtfeld bereitstellt.

[0016] Durch die telezentrische Beleuchtungseinrichtung werden die relevanten Bildinformationen auf den
Schattenwurf des Objektes bzw. die einzelnen Objektkonturen reduziert, wodurch die Lage des Schneid-
rings zum Rohr und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres und/oder geometrische Eigenschaften des
Schneidrings aus den Bilddaten ermittelt werden können.

[0017] Besonders vorteilhaft kann die Qualität der erfassten Bilddaten dadurch weiter gesteigert werden, dass
die Erfassungseinrichtung gemäß einer weiteren Ausgestaltung ein telezentrisches Objektiv aufweist. Durch
das telezentrische Objektiv wird ermöglicht, das Rohr und/oder den Schneidring ohne perspektivische Verzer-
rung zu erfassen. Die Eintrittspupille des Objektivs liegt im Unendlichen, so dass die Hauptstrahlen parallel
zur optischen Achse laufen. Folglich ändert sich der Abbildungsmaßstab bei größerem Abstand zum Objekt
der Erfassungseinrichtung nicht.

[0018] Als besonders vorteilhaft hat sich gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens zudem her-
ausgestellt, wenn als geometrische Eigenschaft des Rohres mindestens eine durch das Vormontieren des
Schneidrings entstandene Verformung des Rohres zumindest teilweise analysiert wird, insbesondere ein durch
den Schneidring erzeugter Materialaufwurf des Rohres zumindest teilweise analysiert wird.

[0019] Wenn der Schneidring bei der Vormontage auf das Rohr aufgebracht wird, schneidet der Schneidring
zumindest teilweise in die Oberfläche des Rohres ein, wodurch sich an der Schneidfläche des Schneidrings ein
Materialaufwurf, der auch Bundaufwurf genannt wird, ausbildet. Im Rahmen der Erfassung der geometrischen
Eigenschaften wird nun die Verformung, insbesondere der vorgenannte Materialaufwurf analysiert, beispiels-
weise ein prozentuales Ausmaß, eine Höhe und/oder eine Breite der Verformung ermittelt und dadurch Rück-
schlüsse auf die Qualität der Vormontage des Schneidrings auf dem Rohr getroffen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass sowohl ein zu geringes Ausmaß der Verformung ein Zeichen für eine unzureichende Vormontage
sein kann, als auch ein sehr großes Ausmaß der Verformung.

[0020] Besonders bevorzugt ist gemäß einer weiteren Ausgestaltung, wenn im Rahmen der Analyse der Ver-
formung, insbesondere des Materialaufwurfs, der Grad der Abdeckung einer vorderen Schneidringfläche durch
die Verformung, insbesondere durch den Materialaufwurf, bestimmt wird. Die Verformung bzw. der Material-
aufwurf des Rohres ist in den ersten Bilddaten identifizierbar, so dass in den ersten Bilddaten ebenfalls iden-
tifizierbar ist, in welchem Umfang, also zu welchem Grad, sich der Materialaufwurf bzw. die Verformung über
eine vordere Schneidringfläche geschoben hat.
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[0021] Dabei hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn eine Überdeckung einer vorderen Schneidring-
fläche zwischen 70% und 90% durch die Verformung bzw. den Materialaufwurf als Kriterium für eine gute Vor-
montage herangezogen wird. Ein darüber- oder darunterliegender Überdeckungsanteil ist vorzugsweise ein
Ausschusskriterium. Beispielsweise entspricht ein Wert von 80% einer Überdeckung der vorderen Schneid-
ringfläche zu 80% ihrer Gesamtfläche.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist ferner vorgesehen, dass die ersten Bilddaten ein Schattenbild
zumindest eines Teils des Rohres und zumindest eines Teils des Schneidrings beinhalten, und dass zur Aus-
wertung zumindest ein Teil der Kontur des Schneidrings und/oder des Rohres im Schattenbild ausgewertet
wird.

[0023] Durch das telezentrische Objektiv und/oder die telezentrische Beleuchtung lassen sich die Konturen
des Schneidrings und des Rohres in den ersten Bilddaten besonders vorteilhaft darstellen. Deshalb hat es
sich als vorteilhaft herausgestellt, die Auswertung der ersten Bilddaten insbesondere auf die Konturen des
Schneidrings und/oder des Rohres zu konzentrieren. Beispielsweise wird in der Kontur des Rohres bzw. des
Schneidrings die zuvor beschriebene Verformung bzw. der Materialaufwurf erkannt und dessen prozentuales
Ausmaß - der Grad der Verformung - in der Kontur ausgewertet.

[0024] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht zudem vor, dass das Auswerten der ersten Bilddaten ferner
folgende Verfahrensschritte aufweist:

- Auffinden einer durch den Schneidring erzeugten Verformung des Rohres, insbesondere eines Materi-
alaufwurfes, insbesondere in der Kontur des Rohres,

- Definieren eines Auswertebereiches, der die Verformung, insbesondere den Materialaufwurf, beinhaltet,

- Analyse des Auswertebereiches, insbesondere in Bezug auf das Vorhandensein von Bildpixeln,

- Bestimmung eines Verformungswertes, insbesondere eines Materialaufwurfwertes.

[0025] Gemäß der vorbeschriebenen Weiterbildung des Verfahrens wird folglich zunächst anhand markan-
ter Punkte in den Bilddaten, beispielsweise markanter Kanten des Schneidrings und/oder des Rohres, der
Materialaufwurf bzw. die Verformung des Rohres aufgefunden. Insbesondere wird das gesamte Profil des
Schneidrings an einer Seite in der Kontur ausgewertet, um mindestens einen Referenzpunkt, vorzugsweise ei-
ne Mehrzahl an Referenzpunkten, festzulegen. Anschließend wird ein Auswertebereich, insbesondere dessen
Lage anhand mindestens eines festgelegten Abstandes zu dem mindestens einen ermittelten Referenzpunkt
und/oder die Größe des Auswertebereichs, definiert, der im Bereich der Außenkontur des Rohres bzw. des
Schneidrings liegt, und der so angeordnet ist, dass er die Verformung bzw. den Materialaufwurf beinhaltet,
insbesondere ausschließlich die Verformung bzw. den Materialaufwurf beinhaltet. Nachfolgend erfolgt eine
softwaregestützte Analyse des Auswertebereiches, insbesondere indem der Auswertebereich in Bezug auf
das Vorhandensein von Bildpixeln ausgewertet wird, bevorzugt die Bildpixel im Auswertebereich gezählt wer-
den. Das ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Auswertebereich ausschließlich die Verformung bzw.
den Materialaufwurf beinhaltet, so dass durch Zählung der Bildpixel und/oder flächenmäßige Auswertung des
Auswertebereiches auf das Ausmaß der Verformung bzw. das Ausmaß des Materialaufwurfes geschlossen
werden kann.

[0026] Auf Basis der flächenmäßigen Anteile der Verformung bzw. des Materialaufwurfes und/oder der Anzahl
der Bildpixel, die dem Materialaufwurf bzw. der Verformung in der Kontur des Rohres und/oder des Schneid-
rings zugeordnet werden, wird ein Verformungswert gebildet, der als Gütekriterium für die Qualität der Vor-
montage herangezogen werden kann. Insbesondere wird ein Materialaufwurfwert gebildet, der vorzugsweise
das Ausmaß der Abdeckung einer vorderen Schneidfläche des Schneidrings in Prozent wiedergibt.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgesehen, dass der ermittelte Verformungs-
wert bzw. der ermittelte Materialaufwurfwert mit mindestens einem in einer Datenbank gespeicherten Verfor-
mungswert, insbesondere mindestens einem in einer Datenbank gespeicherten Materialaufwurfwert und/oder
einem gespeicherten Bereich von Verformungswerten bzw. einem gespeicherten Bereich von Materialaufwurf-
werten verglichen wird. Durch das Vergleichen kann überprüft werden, ob der aktuell vorliegende Verformungs-
wert bzw. Materialaufwurfwert einen Schwellenwert über- oder unterschreitet und/oder in einen vorbestimmten
Toleranzbereich fällt.

[0028] Besonders bevorzugt erfolgt nach dem Vergleichen des Verformungswertes mit einem Referenzwert
oder einem Toleranzbereich die Ausgabe eines Gütesignals mit einer Ausgabeeinrichtung, beispielsweise ei-
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ner grafische Anzeige, zum Beispiel rot oder grün, oder die Ausgabe eines grafischen Ladebalkens oder einer
sonstigen grafischen Anzeige, die den Benutzer erkennen lässt, dass die Vormontage die vordefinierten Qua-
litätsanforderungen erreicht oder nicht erreicht hat.

[0029] Insbesondere um neben den geometrischen Eigenschaften des Rohres bzw. des Schneidrings, insbe-
sondere in Form der Verformung bzw. des Materialaufwurfes und/oder die Lage des Schneidrings in Bezug auf
das Rohr zu ermitteln, ist gemäß einer weiteren Ausgestaltung vorgesehen, dass das Auswerten zumindest
eines Teils der ersten Bilddaten, insbesondere in Bezug auf eine Lage des Schneidrings zum Rohr, folgende
Verfahrensschritte aufweist:

- Ermitteln der Lage einer Stirnkante des Rohres in den ersten Bilddaten,

- Ermitteln mindestens einer ersten Kante, insbesondere in der Kontur des Schneidrings in den ersten
Bilddaten, bevorzugt der Dichtfläche des Schneidrings in der Kontur,

- Messen eines ersten, insbesondere lotrechten, Abstandes zwischen der Stirnkante des Rohres und
mindestens einem ersten Punkt auf der ersten Kante des Schneidrings.

[0030] Das Ermitteln der Lage der Stirnkante, das Ermitteln der ersten Kante des Schneidrings sowie das
Messen eines insbesondere lotrechten Abstandes zwischen der Stirnkante des Rohres und mindestens einem
ersten Punkt auf der ersten Kante des Schneidrings erfolgt in den ermittelten ersten Bilddaten. Der erste Punkt
kann insbesondere ein markanter Punkt, z.B. ein Eckbereich, in der Kontur des Schneidrings sein, so dass
von dem Abstand des Punktes zur Stirnkante des Rohres, insbesondere zu einer Ebene, in der die Stirnfläche
des Rohres angeordnet ist, auf die Position des Schneidrings in Bezug auf das Rohr geschlossen werden
kann. Insbesondere ist vorgesehen, dass in den Bilddaten, insbesondere in der Kontur an mindestens einer
Seite, der Eckbereich zwischen Rohraußenwand und Schneidring und/oder die Dichtfläche des Schneidrings
aufgefunden und mindestens ein Bezugspunkt definiert wird.

[0031] Als besonders vorteilhaft hat sich jedoch herausgestellt, wenn gemäß einer weiteren Ausgestaltung
vorgesehen ist, dass die erste Kante des Schneidrings zumindest einen Teil der Dichtfläche des Schneidrings
beinhaltet, wobei ferner folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

- Ermitteln eines ersten Durchmessers des Schneidrings am ersten Punkt innerhalb der ersten Bilddaten,

- Ermitteln eines Neigungswinkels, insbesondere des Neigungswinkels a, der ersten Kante im ersten Punkt
zur Rohrlängsachse, indem der Neigungswinkel in den ersten Bilddaten gemessen wird,

- Berechnen eines ersten radialen Abstandes zwischen dem ersten Punkt und einem maximalen Kegel-
durchmesser eines Verschraubungsstutzens für den Schneidring, insbesondere indem der gemessene
erste Durchmesser am ersten Punkt von einem, insbesondere genormten, maximalen Kegeldurchmesser
subtrahiert und das Ergebnis durch zwei geteilt wird,

- Berechnen eines ersten Abstands des ersten Punktes zur Oberkante der Dichtfläche unter Berücksichti-
gung des Neigungswinkels α der ersten Kante zur Rohrlängsachse und dem radialen Abstand, insbeson-
dere mit der Tangensfunktion, so dass anschließend ein Berechnen einer Eindringtiefe des Schneidrings
aus der Summe des lotrechten Abstandes des ersten

[0032] Punktes zur Stirnkante des Rohres und des Abstandes des ersten Punktes zur Oberkante der Dicht-
fläche erfolgt.

[0033] Die Eindringtiefe wird mit einem Referenzwert verglichen und liefert eine Aussage darüber, wie weit das
Rohr mit dem vormontierten Schneidring in einen Verschraubungsstutzen eindringen würde. Der Vergleich mit
dem Referenzwert und/oder einem Toleranzbereich ermöglicht eine zuverlässige Aussage über die Qualität der
Vormontage und damit darüber, ob es sich bei der Vormontage um Ausschuss oder einen den Anforderungen
entsprechend auf dem Rohr montierten Schneidring handelt.

[0034] Der für die Berechnung verwendete, vom Außendurchmesser des Rohres abhängige, insbesondere
genormte, maximale Kegeldurchmesser ergibt sich aus der DIN EN ISO 8434-1 (Stand 1.09.2007) als Wert
d7 und aus der nachfolgenden Tabelle 1:
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Tabelle 1

    DIN EN ISO 8434-1 (Stand 1.09.2007)  
Reihe Rohr AD Konus ø d7, +0,1 Konus ø D1, -0,02

4 5 5,05
5 6,5 6,55
6 7,5 7,55

LL

8 9,5 9,55
6 8,1 8,15
8 10,1 10,15

10 12,3 12,35
12 14,3 14,35
15 17,3 17,35
18 20,3 20,35
22 24,3 24,35
28 30,3 30,35
35 38 38,05

L

42 45 45,05
6 8,1 8,15
8 10,1 10,15

10 12,3 12,35
12 14,3 14,35
14 16,3 16,35
16 18,3 18,35
20 22,9 22,95
25 27,9 27,95
30 33 33,05

S

38 41 41,05

[0035] In der Tabelle 1 sind LL das Kennzeichen für die sehr leichte Baureihe, L das Kennzeichen für die leichte
Baureihe, S das Kennzeichen für die schwere Baureihe. AD gibt den Außendurchmesser des Rohres an. Der
d7-Wert und der D1-Wert sind Werte für den maximalen Kegeldurchmesser mit den zugehörigen Toleranzen.
Für die Berechnung kann der jeweilige Wert ohne Toleranz verwendet werden. Der d7-Wert ergibt sich aus der
Norm und kann als Wert, als D1-Wert, für den maximalen Kegeldurchmesser verwendet werden. Alternativ
kann der maximale Kegeldurchmesser, der D1-Wert, aus der rechten Spalte der Tabelle 1 entnommen werden.

[0036] Als besonders vorteilhaft hat sich ferner herausgestellt, wenn die vorgenannten Schritte nicht lediglich
an einem ersten Punkt durchgeführt werden, sondern gleichermaßen für mindestens einen weiteren, zweiten
Punkt, insbesondere für einen weiteren, dritten Punkt, wobei der zweite und der dritte Punkt vom ersten Punkt
verschieden sind. Der erste Punkt und/oder der zweite Punkt und/oder der dritte Punkt können beliebig auf der
ersten Kante, insbesondere der Dichtfläche, festgelegt werden, beispielsweise der erste und der dritte Punkt
an den äußeren Rändern und der zweite Punkt in der Mitte oder alle drei Punkte, bevorzugt ausgehend von
einem Punkt in der Mitte, mit gleichem Abstand zueinander.

[0037] Ferner ist auch eine Ausgestaltung vorgesehen, bei der die vorgenannten Schritte für drei verschiedene
Punkte auf der ersten Kante des Schneidrings und die vorgenannten Schritte ebenfalls für drei weitere Punkte
auf einer zweiten, der ersten Kante in der Kontur des Schneidrings gegenüberliegenden Kante durchgeführt
werden. In der Kontur handelt sich bei der gegenüberliegenden Kante um die zweite sichtbare Kante der
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Dichtfläche des Schneidrings in der Kontur. Ausgehend von jedem der drei bzw. sechs Punkte wird jeweils
eine Eindringtiefe - wie beschrieben - berechnet.

[0038] Als besonders vorteilhaft hat es sich zudem herausgestellt, wenn aus den drei bzw. sechs ermittelten
Eindringtiefen eine gemittelte Eindringtiefe LM - arithmetisches Mittel - berechnet wird, die dann vorzugsweise
mit einem Referenzwert oder einem Toleranzbereich verglichen wird. Durch den Vergleich mit einem Refe-
renzwert oder einem Toleranzbereich lässt sich dann eine Aussage über die Qualität der Vormontage treffen.

[0039] Erfindungsgemäße Toleranzbereiche für die gemittelte Eindringtiefe LM für verschiedene Rohrdurch-
messer ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle 2:

Tabelle 2

  Eindringtiefe T5 gemäß Eindringtiefe LM

  DIN EN ISO 8434-1 (Stand 1.09.2007)  
Größe (T5) Min. (T5) Max. (LM) Min. (LM) Max.

L6 7,00 7,30 6,80 7,20
S6 7,00 7,30 6,80 7,20
L8 7,00 7,30 6,70 7,20
S8 7,00 7,30 6,70 7,20
L10 7,00 7,30 6,50 7,20
S10 7,50 7,80 7,20 7,70
L12 7,00 7,30 6,40 7,20
S12 7,50 7,80 7,10 7,70
S14 8,00 8,30 7,70 8,20
L15 7,00 7,30 6,60 7,20
S16 8,50 8,80 8,20 8,70
L18 7,50 7,80 7,10 7,70
S20 9,50 9,80 8,90 9,70
L22 7,50 7,80 7,10 7,70
S25 12,00 12,30 11,4 12
L28 7,50 7,80 6,8 7,5
S30 13,50 13,80 12,8 13,5
L35 10,50 10,80 9,8 10,5
S38 16,00 16,30 15,1 16
L42 11,00 11,30 10 10,8

[0040] In der Tabelle 2 sind L das Kennzeichen für die leichte Baureihe, S das Kennzeichen für die schwere
Baureihe, jeweils unter Angabe des Rohrdurchmessers in mm. Als Referenzwert zum Vergleich der Eindring-
tiefen oder der gemittelten Eindringtiefe kann der Wert T5 aus der DIN EN ISO 8434-1 (Stand 1.09.2007) oder
der LM-Wert aus der Tabelle 2 verwendet werden. Der Min- und der Max-Wert geben jeweils den Toleranzbe-
reich für eine Vormontage an, die den Anforderungen entspricht. Ein berechneter Wert für LM, der innerhalb
des jeweiligen Toleranzbereiches liegt, ist also ein Kennzeichen für eine den Anforderungen entsprechende
Vormontage.

[0041] Vorzugsweise ist gemäß einer Weiterbildung zudem vorgesehen, dass mit der gemittelten Eindringtiefe
LM und einer schneidringspezifischen, idealen Eindringtiefe L eine Spalthöhe M berechnet wird, indem die
gemittelte Eindringtiefe von der idealen Eindringtiefe subtrahiert wird. Je näher sich die Spalthöhe M dem Wert
Null annähert, desto besser ist die Qualität der Vormontage zu beurteilen.
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[0042] Die eingangs genannte Aufgabe ist ferner gelöst durch eine Vorrichtung zur Überprüfung der Vormon-
tage eines Schneidrings, aufweisend mindestens eine Erfassungseinrichtung und mindestens eine Beleuch-
tungseinrichtung, wobei die Beleuchtungseinrichtung auf die Erfassungseinrichtung ausgerichtet ist, so dass
zwischen der Beleuchtungseinrichtung und der Erfassungseinrichtung ein Erfassungsbereich ausgebildet ist,
und dass mit der Vorrichtung Bilddaten eines im Erfassungsbereich anordenbaren Rohres mit vormontiertem
Schneidring erfassbar sind, wobei die Vorrichtung zum Auswerten zumindest eines Teils der ersten Bilddaten
in Bezug auf eine Lage des Schneidrings zum Rohr und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres und/
oder geometrische Eigenschaften des Schneidrings eingerichtet und ausgebildet ist.

[0043] Die Vorrichtung ist insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorgenannten
Ausführungsbeispiele ausgebildet und eingerichtet.

[0044] Ferner hat sich bei der Vorrichtung als vorteilhaft herausgestellt, wenn vorgesehen ist, dass die Er-
fassungseinrichtung als Kamera mit einer Auflösung von mindestens 5 Megapixeln, insbesondere mit einer
Pixelgenauigkeit zwischen 3 µm und 6µm, besonders bevorzugt 4,8 µm, ausgebildet ist.

[0045] Zudem ist es gemäß einer letzten Ausgestaltung der Vorrichtung vorteilhaft, wenn die Erfassungs-
einrichtung ein telezentrisches Objektiv aufweist und/oder die Beleuchtungseinrichtung als telezentrische Be-
leuchtungseinrichtung ausgebildet ist.

[0046] Die Erfindung betrifft ferner ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung des beschriebenen Ver-
fahrens. Zudem ist insbesondere eine Vormontagevorrichtung zur Vormontage eines Schneidrings an einem
Rohr vorgesehen, die mit einer vorbeschriebenen Vorrichtung ausgestattet ist, so dass unmittelbar mit und/oder
anschließend an den abgeschlossenen Vormontageprozess eine Überprüfung der Vormontage erfolgen kann.

[0047] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Figurenbeschrei-
bung und den abhängigen Unteransprüchen. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens,

Fig. 2 ein schematisches Ablaufdiagramm eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens,

Fig. 3 ein schematisches Ablaufdiagramm eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens,

Fig. 4 einen schematischen Aufbau der Vorrichtung,

Fig. 5 eine beispielhafte Darstellung der ersten Bilddaten,

Fig. 6 eine beispielhafte Darstellung des Auswertebereiches in den ersten Bilddaten gemäß Fig. 5,

Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines teilweise dargestellten, vormontierten Schneidrings auf einem Rohr
in einem Vormontagestutzen,

Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines vormontierten Schneidrings auf einem Rohr in einem Vor-
montagestutzen.

[0048] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit denselben Bezugszeichen
versehen.

[0049] Zu der anschließenden Beschreibung wird beansprucht, dass die Erfindung nicht auf die Ausführungs-
beispiele und dabei nicht auf alle oder mehrere Merkmale von beschriebenen Merkmalskombinationen be-
schränkt ist, vielmehr ist jedes einzelne Teilmerkmal des/jedes Ausführungsbeispiels auch losgelöst von allen
anderen im Zusammenhang damit beschriebenen Teilmerkmalen für sich und auch in Kombination mit belie-
bigen Merkmalen eines anderen Ausführungsbeispiels von Bedeutung für den Gegenstand der Erfindung.

[0050] Fig. 1 zeigt den schematischen Ablauf eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens 101 zur Überprü-
fung der Vormontage eines beispielhaft in Fig. 4 gezeigten Schneidrings 1 auf einem Rohr 2, also zur Über-
prüfung, ob die Eigenschaften der durch den Vormontageprozess erzielten Verbindung zwischen Schneidring
1 und Rohr 2 den Anforderungen entspricht, um eine dichte Schneidringverschraubung - nicht dargestellt - und
die notwendigen Anzugskräfte für das Rohr 2 zu erreichen. Das Verfahren 101 wird mit einer Vorrichtung 3
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durchgeführt, die mindestens eine optische Erfassungseinrichtung 4 zum Erfassen 102 von Bilddaten in einem
Erfassungsbereich 5 aufweist (siehe Fig. 4).

[0051] Gemäß Fig. 1 umfasst das Verfahren 101 mindestens die nachfolgend beschriebenen Verfahrens-
schritte, nämlich zunächst ein Erfassen 102 von mindestens ersten Bilddaten mindestens eines zumindest
teilweise in den Erfassungsbereich 5 eingebrachten Rohres 2 mit vormontiertem Schneidring 1. Anschließend
erfolgt ein Auswerten 103 zumindest eines Teils der ersten Bilddaten in Bezug auf eine Lage des Schneidrings
1 zum Rohr 2 und/oder geometrischer Eigenschaften des Rohres 2 und/oder geometrischer Eigenschaften
des Schneidrings 1. Auf Basis der Ergebnisse der zumindest teilweise ausgewerteten ersten Bilddaten kann
eine Aussage über die Qualität der Vormontage des Schneidrings 1 auf dem Rohr 2 getroffen werden, nämlich
ob das Rohr 2 mit dem vormontierten Schneidring 1 für eine - nicht dargestellte - Schneidringverschraubung
verwendbar ist oder ob es sich um Ausschuss handelt.

[0052] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung 3 zur Überprüfung der Vormontage eines
Schneidrings 1 auf einem Rohr 2. Die in Fig. 4 dargestellte Vorrichtung 3 weist eine Beleuchtungseinrichtung 6
auf, bei der es sich bei diesem Ausführungsbeispiel um eine telezentrische Beleuchtungseinrichtung 6 handelt.
Mit der Beleuchtungseinrichtung 6 erfolgt zumindest während des Erfassens 102 der ersten Bilddaten eine
Beleuchtung des Rohres 2 und des Schneidrings 1. Die Erfassungseinrichtung 4 umfasst ferner ein telezentri-
sches Objektiv 7, mit dem das Rohr 2 und der Schneidring 1 ohne Verzerrung erfassbar sind.

[0053] Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens 101 gemäß Fig. 1 erfolgt vorzugsweise eine Analyse
104 der durch den Schneidring 1 während der Vormontage auf dem Rohr 2 erzeugten und insbesondere in
den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Verformung 8, hier nämlich des durch das Aufbringen des Schneidrings 1
erzeugten Materialaufwurfs des Rohres 2. Im Rahmen der Analyse 104 der Verformung 8 bzw. des Material-
aufwurfs wird insbesondere der Grad - das Ausmaß - der Abdeckung einer vorderen Schneidringfläche 9 des
Schneidrings 1 durch die Verformung 8 bzw. des Materialaufwurfs bestimmt. Insbesondere wird nämlich der
Grad der Abdeckung der vorderen Schneidringfläche 9 an mindestens einer Stelle in der Kontur des Rohres
2 und des Schneidrings 1 bestimmt.

[0054] Vorzugsweise beinhalten die ersten Bilddaten ein beispielhaft in Fig. 5 dargestelltes Schattenbild 10
zumindest eines Teils des Rohres 2 und des Schneidrings 1, mit dem die Kontur des Rohres 2 und des Schneid-
rings 1 zumindest teilweise abgebildet wird. Im Rahmen der Auswertung 103 wird dann vorzugsweise zumin-
dest ein Teil der Kontur - an mindestens einer Stelle - des Schneidrings 1 und/oder des Rohres 2 im Schat-
tenbild 10 ausgewertet 103. Dabei wird bevorzugt die Lage des Schneidrings in Bezug auf das Rohr und/oder
geometrische Eigenschaften des Rohres, insbesondere eine Verformung des Rohres, und/oder geometrische
Eigenschaften des Schneidrings ermittelt.

[0055] Fig. 2 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Verfahrens
101 zur Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings 1 auf einem Rohr 2. Nach dem Erfassen 102 der
ersten Bilddaten des Rohres 2 und des Schneidrings 1 erfolgt ein Auswerten 103 zumindest eines Teils der
ersten Bilddaten. Dabei erfolgt zunächst ein Auffinden 105 einer durch den Schneidring 1 erzeugten Verfor-
mung 8 des Rohres 2, insbesondere eines Materialaufwurfes, das Definieren 106 eines in beispielhaft in Fig. 6
dargestellten Auswertebereiches 11, der die Verformung 8 beinhaltet, die Analyse 107 des Auswertebereiches
11, insbesondere in Bezug auf das Vorhandensein von Bildpixeln im Auswertebereich 11 und/oder Flächenan-
teilen der Verformung 8, sowie das Bestimmen 108 eines Verformungswertes, wobei der Verformungswert bei
diesem Ausführungsbeispiel die prozentuale Angabe des Grades der Abdeckung der vorderen Schneidring-
fläche 9 durch die Verformung 8 in der Kontur ist. Der Verformungswert für Fig. 6 entspricht 80%, was einer
Abdeckung der vorderen Schneidringfläche 9 in der Kontur durch die Verformung 8 zu 80% bedeutet.

[0056] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel des Verfahrens 101 erfolgt gemäß Fig. 2 - gestrichelt
dargestellt - zudem ein Vergleichen 109 des Verformungswertes mit einem in einer Datenbank gespeicherten
Bereich von Verformungswerten, insbesondere einem Toleranzbereich, so dass anschließend auf Basis des
Vergleichs insbesondere ein Ausgeben 110 eines Gütesignals mit einer Ausgabeeinrichtung erfolgt, wobei es
sich bei dem Gütesignal vorzugsweise um ein optisches Signal, insbesondere Lichtsignal, handelt, dass dem
Montagepersonal signalisiert, ob es sich um eine Vormontage handelt, die den Anforderungen entspricht oder
ob es sich um Ausschuss handelt

[0057] Fig. 3 zeigt einen schematischen Ablauf eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens 101, das alternativ oder zusätzlich zu den vorbeschriebenen Verfahren oder Verfahrensschrit-
ten durchgeführt wird. Nach dem Erfassen 102 erfolgt das Auswerten 103 der ersten Bilddaten, wobei zunächst
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ein Ermitteln 111 der Lage einer Stirnkante 12 (siehe Fig. 5 und Fig. 8) erfolgt. Anschließend erfolgt das Ermit-
teln 112 mindestens einer ersten Kante 13 in der Kontur des Schneidrings 1, bei der es hier um die Dichtfläche
des Schneidrings 1 handelt. Anschließend erfolgt das Messen 113a eines ersten, lotrechten Abstandes C1
(siehe Fig. 8) zwischen der Stirnkante 12 des Rohres 2 und einem ersten Punkt P1 auf der ersten Kante 13
des Schneidrings 1. Zudem erfolgt ein Messen 113b eines zweiten, lotrechten Abstandes C2 zwischen der
Stirnkante 12 des Rohres 2 und einem zweiten Punkt P2 auf der ersten Kante 13 des Schneidrings 1 sowie
ein Messen 113c eines dritten, lotrechten Abstandes C3 zwischen der Stirnkante 12 des Rohres 2 und einem
dritten Punkt P3 auf der ersten Kante 13 des Schneidrings 1. Alle drei Punkte P1, P2 und P3 liegen folglich
auf der Dichtfläche des Schneidrings 1.

[0058] Zudem erfolgt in den ersten Bilddaten ein Ermitteln 114a eines Durchmessers B1 des Schneidrings
1 am Punkt P1, ein Ermitteln 114b eines Durchmessers B2 des Schneidrings 1 am Punkt P2 sowie ein Er-
mitteln 114c des Durchmessers B3 des Schneidrings 1 am Punkt P3. Nachfolgend ein Ermitteln 115a eines
Neigungswinkels α der ersten Kante 13 im Punkt P1 zur Rohrlängsachse X sowie ein Ermitteln 115b eines
Neigungswinkels β der ersten Kante 13 im Punkt P2 zur Rohrlängsachse X sowie ein Ermitteln 115c des Nei-
gungswinkels γ der ersten Kante 13 im Punkt P3 zur Rohrlängsachse X.

[0059] Nach dem Ermitteln 115a, 115b, 115c erfolgt ein Berechnen 116a eines radialen Abstandes A1 zwi-
schen dem Punkt P1 und dem maximalen Kegeldurchmesser D1 eines Verschraubungsstutzens für den
Schneidring 1. D1 ist eine schneidring- bzw. rohrspezifische Konstante und ergibt sich insbesondere aus der
Tabelle 1. Ferner erfolgt ein Berechnen 116b eines radialen Abstandes A2 zwischen dem Punkt P2 und dem
maximalen Kegeldurchmesser D1 des Verschraubungsstutzens für den Schneidring 1 sowie ein Berechnen
116c eines radialen Abstandes A3 zwischen dem Punkt P3 und dem maximalen Kegeldurchmesser D1 des
Verschraubungsstutzens für den Schneidring 1. Das Berechnen 116a, 116b, 116c erfolgt auf Basis der Formel

D Bx Ax1
2
-

=

[0060] Dabei ist Bx ein Platzhalter für B1, B2 und B3 sowie Ax ein Platzhalter für A1, A2 und A3.

[0061] Auf Basis der wie vorstehend berechneten Daten erfolgt dann ein Berechnen 117a eines Abstandes E1
unter Berücksichtigung des Neigungswinkels α der ersten Kante 13 zur Rohrlängsachse X und dem radialen
Abstand A1 unter Heranziehung der Tangens-Funktion, sowie ein Berechnen 117b eines Abstandes E2 unter
Berücksichtigung des Neigungswinkels β der ersten Kante 13 zur Rohrlängsachse X und dem radialen Abstand
A2 sowie ein Berechnen 117c eines Abstandes E3 unter Berücksichtigung des Neigungswinkels γ der ersten
Kante 13 zur Rohrlängsachse X und dem radialen Abstand A3. Das Berechnen 117a, 117b, 117c erfolgt auf
Basis der Formel

Ex Ax
tan

=
α

[0062] Dabei ist Ex ein Platzhalter für E1, E2 und E3, Ax ein Platzhalter für A1, A2 und A3 sowie α ein Platz-
halter für α, β und γ.

[0063] Zudem erfolgt ein Berechnen 118a einer Eindringtiefe L1 aus der Summe der Abstände C1 und E1
sowie ein Berechnen 118b einer Eindringtiefe L2 aus der Summe der Abstände C2 und E2 sowie ein Berechnen
118c einer Eindringtiefe L3 aus der Summe der Abstände C3 und E3. Das Berechnen 118a, 118b, 118c erfolgt
auf Basis der Formel

Lx Cx Ex= +

[0064] Dabei ist Lx ein Platzhalter für L1, L2 und L3, Cx ein Platzhalter für C1, C2 und C3 sowie Ex ein
Platzhalter für E1, E2 und E3.

[0065] In Abhängigkeit von dem Ausführungsbeispiel des Verfahrens 101 erfolgt anschließend ein Verglei-
chen 119a der Eindringtiefe L1 mit einem Referenzwert oder einem Toleranzbereich, ein Vergleichen 119b
der Eindringtiefe L2 mit einem Referenzwert oder einem Toleranzbereich sowie ein Vergleichen 119c der Ein-
dringtiefe L3 mit einem Referenzwert oder einem Toleranzbereich.
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[0066] Alternativ dazu erfolgt ein Berechnen 120 einer ermittelten Eindringtiefe LM aus den Eindringtiefen L1,
L2 und L3, insbesondere auf Basis der Formel

L L L L
M =

+ +1 2 3
3

[0067] Vorzugsweise erfolgt anschließend ein Vergleichen 121 der ermittelten Eindringtiefe LM mit einem Re-
ferenzwert oder einem Toleranzbereich, insbesondere dem zugehörigen Toleranzbereich (LMin - LMax)aus der
Tabelle 1.

[0068] Zudem kann in Abhängigkeit des Ausführungsbeispiels ein Berechnen 122 einer Spalthöhe M erfolgen,
die aus der Differenz einer schneidringspezifischen, idealen Eindringtiefe L und der gemittelten Eindringtiefe
LM berechnet wird, insbesondere mit der Formel

M L LM= -

[0069] Dabei ist M die Spalthöhe, L eine schneidringspezifische Konstante für die Eindringtiefe und LM die an
konkreten Prüfling ermittelte, gemittelte Eindringtiefe. Je kleiner die Spalthöhe M, desto besser ist die Position
des Schneidrings 1 am Rohr 2.

[0070] Fig. 4 zeigt die schematische Anordnung eines Ausführungsbeispiels der Vorrichtung 3 zur Überprü-
fung der Vormontage eines Schneidrings 1 auf einem Rohr 2, aufweisend mindestens eine Erfassungseinrich-
tung 4 mit einem telezentrischen Objektiv 7 sowie eine Beleuchtungseinrichtung 6, die so auf die Erfassungs-
einrichtung 4 ausgerichtet ist, dass zwischen der Beleuchtungseinrichtung 6 und der Erfassungseinrichtung 4
ein Erfassungsbereich 5 ausgebildet ist. Mit der Vorrichtung 3 sind folglich Bilddaten eines im Erfassungsbe-
reich 5 anordenbaren Rohrs 2 mit vormontiertem Schneidring 1 erfassbar, wobei die Vorrichtung 3 zum Aus-
werten zumindest eines Teils der ersten Bilddaten in Bezug auf eine Lage des Schneidrings 1 zum Rohr 2 und/
oder geometrischer Eigenschaften des Rohres 2 und/oder geometrischer Eigenschaften des Schneidrings 1
eingerichtet und ausgebildet ist.

[0071] Fig. 5 zeigt beispielhaft ein Schattenbild 10, das als Teil der ersten Bilddaten erfasst worden ist. Dem
Schattenbild 10 sind die Konturen des Schneidrings 1 und zumindest teilweise des Rohres 2 zu entnehmen.
An der sich an die Dichtfläche, hier als erste Kante 13, anschließende vordere Schneidringfläche 9 hat sich die
Verformung 8, hier Materialaufwurf, ausgebildet, der für die Beurteilung der Vormontage zumindest an einer
Stelle in der Kontur - wie beschrieben - ausgewertet wird.

[0072] Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt der Fig. 5, in dem die Verformung 8 farblich - schwarz - hervorgehoben ist.
Der beispielhaft dargestellte Auswertebereich 11 beinhaltet ausschließlich die Verformung 8. Der Auswertebe-
reich 11 wurde hier anhand der vorderen Schneidringkante 9 und der Außenkante des Rohres 2 definiert. Der
Auswertebereich 11 wird anhand der Anzahl der Bildpixel der Verformung 8 und/oder anhand der Flächenan-
teile der Verformung 8 ausgewertet.

[0073] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Rohres 2 mit vormontiertem Schneidring 1, eingebracht in
einen Vormontagestutzen. Beispielhaft und zur besseren Übersicht sind nur die Maße und berechneten Größen
für einen einzigen Punkt auf der Kante 13, hier der Dichtfläche des Schneidrings 1, eingetragen. Die Maße D1
und B1 sind nur bis zur Rohrlängsachse X dargestellt.

[0074] Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Rohres 2 mit vormontiertem Schneidring 1, eingebracht in
einen Vormontagestutzen. Dargestellt sind alle zuvor beschriebenen, berechneten und gemessenen Werte für
alle drei Punkte P1, P2 und P3. Der Wert LM entspricht der gemittelten Eindringtiefe.. Der Konus der Dichtfläche
des Schneidrings 1, der in der dargestellten Kontur die Kanten 13 bildet, hat üblicherweise einen Winkel von
24° zwischen den Kanten 13 in der Kontur.

[0075] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, son-
dern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Ausführungen. Es wird ausdrücklich betont,
dass die Ausführungsbeispiele nicht auf alle Merkmale in Kombination beschränkt sind, vielmehr kann jedes
einzelne Teilmerkmal auch losgelöst von allen anderen Teilmerkmalen für sich eine erfinderische Bedeutung
haben. Ferner ist die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmalskombina-
tion beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen
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aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmale definiert sind. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes
Einzelmerkmal des Anspruchs 1 weggelassen beziehungsweise durch mindestens ein an anderer Stelle der
Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Schneidring

2 Rohr

3 Vorrichtung

4 Erfassungseinrichtung

5 Erfassungsbereich

6 Beleuchtungseinrichtung

7 Objektiv

8 Verformung

9 Vordere Schneidringfläche

10 Schattenbild

11 Auswertebereich

12 Stirnkante von 2

13 Erste Kante von 1

X Rohrlängsachse

α Neigungswinkel von 13 in P1

β Neigungswinkel von 13 in P2

γ Neigungswinkel von 13 in P3

A1 Abstand P1 - D1

A2 Abstand P2 - D1

A3 Abstand P3 - D1

B1 Durchmesser von 1 an P1

B2 Durchmesser von 1 an P2

B3 Durchmesser von 1 an P3

C1 Abstand 12 - P1

C2 Abstand 12 - P2

C3 Abstand 12 - P3

D1 Maximaler Kegeldurchmesser Verschraubungsstutzen

E1 Abstand α-A1

E2 Abstand β - A2

E3 Abstand γ - A3

L Eindringtiefe

L1 Eindringtiefe C1 + E1

L2 Eindringtiefe C2 + E2

L3 Eindringtiefe C3 + E3

LM Ermittelte Eindringtiefe

M Spalthöhe
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P1 Erster Punkt auf 13

P2 Zweiter Punkt auf 13

P3 Dritter Punkt auf 13

101 Verfahren

102 Erfassen

103 Auswerten

104 Analyse von 8

105 Auffinden

106 Definieren

107 Analyse von 11

108 Bestimmen

109 Vergleichen

110 Ausgeben

111 Ermitteln von 12

112 Ermitteln von 13

113a Messen von C1

113b Messen von C2

113c Messen von C3

114a Ermitteln von B1

114b Ermitteln von B2

114c Ermitteln von B3

115a Ermitteln von α

115b Ermitteln von β

115c Ermitteln von γ

116a Berechnen von A1

116b Berechnen von A2

116c Berechnen von A3

117a Berechnen von E1

117b Berechnen von E2

117c Berechnen von E3

118a Berechnen von L1

118b Berechnen von L2

118c Berechnen von L3

119a Vergleichen L1 mit Referenzwert

119b Vergleichen L2 mit Referenzwert

119c Vergleichen L3 mit Referenzwert

120 Berechnen von LM

121 Vergleichen LM mit Referenzwert

122 Berechnen von M
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN ISO 8434-1 [0034, 0040]
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Patentansprüche

1.  Verfahren (101) zur Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings (1) auf einem Rohr (2) mit einer
Vorrichtung (3) mit mindestens einer optischen Erfassungseinrichtung (4) zum Erfassen (102) von Bilddaten
in einem Erfassungsbereich (5), aufweisend mindestens die nachfolgenden Verfahrensschritte:
- Erfassen (102) von mindestens ersten Bilddaten mindestens eines zumindest teilweise in den Erfassungs-
bereich (4) eingebrachten Rohres (2) mit vormontiertem Schneidring (1),
- Auswerten (103) zumindest eines Teils der ersten Bilddaten in Bezug auf eine Lage des Schneidrings (1)
zum Rohr (2) und/oder geometrische Eigenschaften des Rohres (2) und/oder geometrische Eigenschaften des
Schneidrings (1).

2.   Verfahren (101) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (3) eine Beleuch-
tungseinrichtung (6) aufweist, insbesondere eine telezentrische Beleuchtungseinrichtung (6), und dass zumin-
dest während des Erfassens (102) der ersten Bilddaten eine zumindest teilweise Beleuchtung des Rohres (2)
und/oder des Schneidrings (1) mit der Beleuchtungseinrichtung (6) erfolgt.

3.  Verfahren (101) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (4)
ein telezentrisches Objektiv (7) aufweist.

4.  Verfahren (101) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als geometrische
Eigenschaft des Rohres (2) mindestens eine durch das Vormontieren des Schneidrings (1) entstandene Ver-
formung (8) des Rohres (2) zumindest teilweise analysiert wird, insbesondere ein durch den Schneidring (1)
erzeugter Materialaufwurf des Rohres (2) zumindest teilweise analysiert (104) wird.

5.  Verfahren (101) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Rahmen der Analyse (104) der
Verformung (8), insbesondere des Materialaufwurfs, der Grad der Abdeckung einer vorderen Schneidringflä-
che (9) durch die Verformung (8), insbesondere den Materialaufwurf, bestimmt wird.

6.  Verfahren (101) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Bilddaten
ein Schattenbild (10) zumindest eines Teils des Rohres (2) und zumindest eines Teils des Schneidrings (1)
beinhalten, und dass zur Auswertung (103) zumindest ein Teil der Kontur des Schneidrings (1) und/oder des
Rohres (2) im Schattenbild (10) ausgewertet wird.

7.  Verfahren (101) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Auswerten (103)
der ersten Bilddaten folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Auffinden (105) einer durch den Schneidring (1) erzeugten Verformung (8) des Rohres (2), insbesondere
eines Materialaufwurfes,
- Definieren (106) eines Auswertebereiches (11), der die Verformung (8), insbesondere den Materialaufwurf,
beinhaltet,
- Analyse (107) des Auswertebereichs (11), insbesondere in Bezug auf das Vorhandensein von Bildpixeln,
- Bestimmen (108) eines Verformungswertes, insbesondere Materialaufwurfwertes.

8.  Verfahren (101) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ferner folgende Verfahrensschritte
umfasst sind:
- Vergleichen (109) des Verformungswertes, insbesondere des Materialaufwurfwertes, mit mindestens einem
in einer Datenbank gespeicherten Verformungswert, insbesondere Materialaufwurfwertes, und/oder einem ge-
speicherten Bereich von Verformungswerten, insbesondere Materialaufwurfwerten,
- Ausgeben (110) eines Gütesignals mit einer Ausgabeeinrichtung.

9.  Verfahren (101) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Auswerten (103)
zumindest der ersten Bilddaten folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Ermitteln (111) der Lage einer Stirnkante (12) des Rohres (2),
- Ermitteln (112) mindestens einer ersten Kante (13), insbesondere in der Kontur, des Schneidrings (1),
- Messen (113a) eines ersten, insbesondere lotrechten, Abstandes (C1) zwischen der Stirnkante (12) des
Rohres (2) und mindestens einem ersten Punkt (P1) auf der ersten Kante (13) des Schneidrings (1).

10.  Verfahren (101) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Auswerten (103) ferner folgende
Verfahrensschritte aufweist,
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- Messen (113b) eines zweiten, insbesondere lotrechten, Abstandes (C2) zwischen der Stirnkante (12) des
Rohres (2) und mindestens einem zweiten Punkt (P2) auf der ersten Kante (13) des Schneidrings (1), insbe-
sondere,
- Messen (113c) eines dritten, insbesondere lotrechten, Abstandes (C3) zwischen der Stirnkante (12) des
Rohres (2) und mindestens einem dritten Punkt (P3) auf der ersten Kante (13) des Schneidrings (1).

11.  Verfahren (101) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere die erste Kante
(13) des Schneidrings (1) einen Teil der Dichtfläche des Schneidrings (1) beinhaltet, und dass das Auswerten
(103) ferner folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Ermitteln (114a) eines Durchmessers (B1) des Schneidrings (1) am Punkt (P1),
- Ermitteln (115a) des Neigungswinkels (α) der ersten Kante (13) im Punkt (P1) zur Rohrlängsachse (X),
- Berechnen (116a) eines radialen Abstandes (A1) zwischen dem Punkt (P1) und dem maximalen Kegeldurch-
messer (D1) eines Verschraubungsstutzens für den Schneidring (1),
- Berechnen (117a) eines Abstandes (E1) unter Berücksichtigung des Neigungswinkels (α) der ersten Kante
(13) zur Rohrlängsachse (X) und dem radialen Abstand (A1), insbesondere mit der Tangensfunktion,
- Berechnen (118a) eines Längenmaßes (L1) aus der Summe der Abstände (C1) und (E1),
- Vergleichen (119a) des Längenmaßes (L1) mit einem Referenzwert.

12.  Verfahren (101) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Auswerten (103) ferner folgen-
de Verfahrensschritte aufweist:
- Ermitteln (114b, 114c) von Durchmessern (B2) und (B3) des Schneidrings (1) an den Punkten (P1) und (P2),
- Ermitteln (115b, 115c) der Neigungswinkels (β) und (γ) der ersten Kante (13) in den Punkten (P2) und (P3)
zur Rohrlängsachse (X),
- Berechnen (116b, 116c) radialer Abstände (A2) und (A3) zwischen den Punkten (P2) und (P3) und dem
maximalen Kegeldurchmesser (D1) eines Verschraubungsstutzens für den Schneidring (1),
- Berechnen (117b, 117c) von Abständen (E2) und (E3) unter Berücksichtigung der Neigungswinkel (β) und
(γ) der ersten Kante (13) zur Rohrlängsachse (X) und der radialen Abstände (A2) und (A3), insbesondere mit
der Tangensfunktion,
- Berechnen (118b. 118c) von Längenmaßen (L2) und (L3) aus der Summe der Abstände (C2) und (E2) sowie
der Abstände (C3) und (E3),
- Berechnen (120) einer gemittelten Eindringtiefe (LM) aus den Längenmaßen (L1, L2 und L3).

13.  Verfahren (101) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die gemittelte Eindringtiefe (LM) mit
mindestens einem Referenzwert verglichen (121) wird.

14.  Verfahren (101) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass mit der gemittelten Ein-
dringtiefe (LM) und einer schneidringspezifischen idealen Eindringtiefe (L) eine Spalthöhe (M) berechnet (122)
wird.

15.  Vorrichtung (3) zur Überprüfung der Vormontage eines Schneidrings (1) auf einem Rohr (2), aufweisend
mindestens eine Erfassungseinrichtung (4) und mindestens eine Beleuchtungseinrichtung (6), wobei die Be-
leuchtungseinrichtung (6) auf die Erfassungseinrichtung (4) ausgerichtet ist, so dass zwischen der Beleuch-
tungseinrichtung (6) und der Erfassungseinrichtung (4) ein Erfassungsbereich (5) ausgebildet ist, dass mit der
Vorrichtung (3) Bilddaten eines im Erfassungsbereich (5) anordenbaren Rohres (2) mit vormontiertem Schneid-
ring (1) erfassbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (3) zum Auswerten zumindest eines
Teils der ersten Bilddaten in Bezug auf eine Lage des Schneidrings (1) zum Rohr (2) und/oder geometrische
Eigenschaften des Rohres (2) und/oder geometrische Eigenschaften des Schneidrings (1) eingerichtet und
ausgebildet ist.

16.  Vorrichtung (3) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (3) zur Durchführung
eines Verfahrens (101) der Ansprüche 1 bis 14 ausgebildet und eingerichtet ist.

17.  Vorrichtung (3) nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung
(4) als Kamera mit einer Auflösung von 5 Megapixel, insbesondere mit einer Pixelgenauigkeit zwischen 3 µm
und 6 µm, ausgebildet ist.

18.  Vorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungs-
einrichtung (4) ein telezentrisches Objektiv (7) aufweist und/oder die Beleuchtungseinrichtung (6) als telezen-
trische Beleuchtungseinrichtung (6) ausgebildet ist.
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19.  Vormontagevorrichtung zur Vormontage eines Schneidrings (1) an einem Rohr (2), mit einem Vormon-
tagestutzen zur Aufnahme des Rohres (2) und des Schneidrings (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
montagevorrichtung eine Vorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 15 bis 18 aufweist, insbesondere mit einer
Vorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 15 bis 18 mechanisch und/oder elektrisch verbunden ist.

20.  Computerprogrammprodukt zur Ausführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 oder 4 bis 14.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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